
Gemeindliche Abwassergebühren
Abwassermengen aus Zisternen und Grundwasserbrunnen

In  Baindt  ist  eine  Regenwassernutzungsanlage  vor  der  Errichtung  anzuzeigen.  Bereits 
bestehende, nicht genehmigte Anlagen sind ebenfalls unverzüglich zu melden. Hiermit wird 
jeder  Haushalt,  der  eine  Zisterne  und  Grundwasserbrunnen  unterhält,  hingewiesen  und 
aufgefordert,  für  solche Nutzungen die  notwendigen Genehmigungen einzuholen und die 
Messeinrichtungen  einzubauen,  welche  anschließend  vom  Wassermeister  abgenommen 
werden. 

Allgemeine Hinweise:

Regenwasserzisterne für Gartenbewässerung:

Sofern  jemand Zisternenwasser  nur  für  die  Gartenbewässerung  nutzt,  ist  für  diese  Menge  keine  
Abwassergebühren zu bezahlen.  Eine Anlage rein zur Gartenbewässerung leitet in der Regel kein  
Abwasser in den Schmutzwasserkanal, weshalb bei solchen Anlagen keine Kanal- und Klärgebühren  
anfallen.

Regenwasserzisterne für Toilettenspülung, Waschmaschine, Waschen von KFZ etc.

Zisternenwasser, welches für die Toilettenspülung, Waschmaschine, Waschen von KFZ etc. genutzt  
wird, ist zum Abwasser zu veranlagen, da hiermit der örtliche Kanal- und Kläraufwand gedeckt werden  
muss.

Regenwasserzisterne für Toilettenspülung, Waschmaschine und Gartenbewässerung

Die  Zisterne  dient  sowohl  der  Gartenbewässerung  als  auch  für  die  Toilettenspülung.  Bei  der 
Installation ist darauf zu achten, dass das Wasser für die Gartenbewässerung am Zisternenzähler  
vorbei läuft. Der Sanitärfachmann sollte in der Regel schon beim Einbau o. g. Punkte beachten. Bei  
nachträglichen Veränderungen erfolgt die Abnahme nach Fertigstellung durch den Wassermeister. 

Der Sanitärfachmann sollte  die  Regenwasserzisterne  so planen damit  nur  ein  zusätzlicher  Zähler  
notwendig ist. Wird bei Entleerung der Zisterne (Wassermangel) diese mit Frischwasser nachgespeist  
sind  zwei  zusätzliche  Zähler  notwendig  (Probleme  Entnahmemenge).  Einspeisung  für  
Toilettenspülung  und  Waschmaschine  sollte  bei  Entleerung  der  Zisterne  direkt  über 
Frischwasserversorgung erfolgen.

Warum muss das so sein?

Nach der Toilettenspülung wird stark verschmutztes Abwasser in die Kanalisation geleitet, 
welches nicht gemessen wird und für das demzufolge auch keine Abwassergebühr anfällt. 
Bei der Gebührenkalkulation werden dann die konstanten Ausgaben auf eine verringerte
Abwasserbemessungsmenge verteilt. Die Gebühren steigen und belasten den „ehrlichen“
Gebührenzahler  unverhältnismäßig.  Die  Rechtsprechung  hat  auf  diesen  Umstand  schon 
mehrmals reagiert. Zuletzt hat ein Verwaltungsgericht festgestellt, dass Satzungsregelungen, 
welche für Brauchwassernutzung eine Gebührenfreiheit für die eingeleitete Schmutzwasser-
menge zulassen, grundsätzlich nichtig sind. Der ökologisch gewünschte Effekt,  kostbares 
Grundwasser  nicht  für  die  Toilettenspülung  zu  verwenden,  rechtfertigt  nicht,  dass  der 
Gleichbehandlungsgrundsatz verletzt wird. Alle Benutzer einer öffentlichen Entwässerungs-
anlage  haben  darauf  ein  Anrecht,  dass  auch  alle  Schmutzwassereinleiter  ihren  Anteil 
bezahlen.

Unabhängig von der monetären Seite besteht bei nicht genehmigten Brauchwasseranlagen 
auch immer die Gefahr, das bei nicht ordnungsgemäßer Ausführung eine Verkeimung des 
gesamten  örtlichen  Trinkwassernetzes  erfolgen  kann.  Neben  den  Messeinrichtungen 
müssen deshalb auch die hygienischen Anforderungen immer kontrolliert werden.



In  der  gemeindlichen  Beitrags-  und  Gebührensatzung  wird  nochmals  klargestellt,  dass 
Abwasser  aus  Zisternen  und  Brunnen  der  Gebührenpflicht  und  damit  einer  Pflicht  zum 
Messen dieser Mengen unterliegt, wenn es zur Toilettenspülung genutzt wird.

Ihnen wird Gelegenheit  gegeben, die Befreiung vom Benutzungszwang entsprechend der 
Wasserabgabesatzung zu beantragen für den Fall, dass Brauchwasser aus Zisternen oder 
Grundwasserbrunnen für die Toilettenspülung bzw. für die Waschmaschine genutzt wird. Die 
Gemeindeverwaltung  wird  danach  mit  den  Wassermeister  beim  Zählerwechsel  oder  mit 
Stichproben  systematisch  die  auffälligen  Anwesen  überprüfen.  Auf  die  Bußgeld-  und 
Zwangsmittelvorschriften der gemeindlichen Wasserabgabensatzung wird verwiesen.

Die Nichtanzeige von Regenwassernutzungsanlagen stellt zudem einen Verstoß gegen die 
Trinkwasserverordnung dar und kann mit Bußgeld geahndet werden (§ 25 Nr.3 TrinkwV).

Siehe beiliegender Rückmeldebogen


